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Beschlüsse der geologischen Kommission

der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

In der Sitzung der geologischen Kommission vom 17.
Dezember 1898 sind folgende Beschlüsse gefasst worden :

1. Wenn die Kommission in den Fall kommt, kleinere
Mitteilungen zu veröffentlichen, welche nicht den monographischen

Charakter der Beiträge zur geologischen Karte
der Schweiz tragen, wie z. B. Jahresberichte der Kommission,
Beschlüsse von allgemeiner Bedeutung, Nekrologe von
Mitarbeitern, kurze Erläuterungen zu neuen Kartenblättern,
vorläufige Notizen der Geologen über ihre Resultate etc., etc.,
so gelten für solche Mitteilungen die Eklogœ als das officielle
Organ der geologischen Kommission.

2. Die Eklogœ bleiben aber Organ und Eigentum der
schweizerischen geologischen Gesellschaft, ohne Aenderung
des bisherigen Titels.

3. Die Geologen, welche im Auftrage der Kommission
arbeiten haben für die allfällige Publikation vorläufiger
Ergebnisse ihrer Untersuchung die Genehmigung der
Kommission unter Vorlegung des Manuskriptes einzuholen. (§ 24
der Statuten.) Die Publikation solcher Notizen geschieht in
in den Eklogœ.

Für richtigen Protokollauszug :

Zürich, den 26. Dezember 1898.

Der Präsident : Dr. Alb. Heim, Prof.
Der Sekretär: Dr. Aug. Aeppli.
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